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Feldschutzbeitragssatzung  9-05 
 

Satzung 
über die Erhebung eines Feldschutzbeitrages 

vom 01.01.1996
1
, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2014

2
 

 
 
Der Stadtrat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) i. d. F. vom 
31.01.1994 (GVBl S. 153)  BS 2020  1  zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.1995 (GVBl S. 175) 
und der §§ 1, 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für Rheinland Pfalz vom 20.06.1995 
(GVBl S. 175) am 11.12.1995 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 

§ 1 
Art und Umfang der Beitragserhebung 

 
Die Stadt erhebt zur Deckung der jährlichen Kosten für den Feldschutz wiederkehrende Beiträge. 
 
 

§ 2 
Beitragspflichtige Grundstücke 

 
Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbereich der Stadt (§ 35 BauGB) gelegenen landwirt-
schaftlichen Grundstücke im Sinne des § 2 Nr. 1 des Grundsteuergesetzes in seiner jeweiligen Fas-
sung, die durch Feld- und Waldwege erschlossen sind. 
 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab, Beitragssatz 

 
(1) Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 
 
(2) Der Beitragssatz beträgt pro Hektar und Jahr 33,50 Euro. 

 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner sind die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsberechtigten. 
 
 

§ 5 
Beitragsermittlung 

 
Die den wiederkehrenden Beiträgen zugrunde liegenden Kosten sind nach den betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen für Kostenrechnung zu ermitteln. Gem. § 11 Abs. 1 KAG in Verbindung mit § 8 Abs. 
1 Satz 4 KAG darf bei der Ermittlung der Kosten die Kostenentwicklung der letzten drei Jahre und die 
für die kommenden drei Jahre zu erwartende Kostenentwicklung berücksichtigt werden. 
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§ 6 
Entstehung des Beitragsanspruches 

 
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Kalenderjahr 

 

 

§ 7 
Festsetzung, Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird durch einen Abgabenbescheid als Jahresbetrag festgesetzt. Er wird zu je ¼ des Jah-
resbeitrages am 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. zu Zahlung fällig. Die §§ 28 Abs. 2 und 3, 29 bis 31 
des Grundsteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung gelten entsprechend. 
 

 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.1996 in Kraft. 

 
Ludwigshafen am Rhein, den 01.01.1996 

 
Stadtverwaltung 

In Vertretung 
gez. Ramsauer 
Beigeordneter 


